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13. November 2014

Abwägungsvorschläge

zum Bebauungsplan Nr. 12 A der Gemeinde Güster

Für das Gebiet: 
"Flächennutzungsplan Teiländerungsbereich 4

Campingplatz westlich und nördlich des Elbe-Lübeck Kanals"

Unterrichtung der berührten Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange sowie der nach § 59 BNatSchG 
anerkannten Verbände gem § 4 Abs. 1 BauGB und der Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2 BauGB sowie Dritter



 

BLATT: 1

Zum Ministerpräsident des Landes Schleswig-
Holstein - Staatskanzlei
Abteilung Landesplanung

STELLUNGNAHME: BERÜCKSICHTIGUNG:

Dritte § 3 (1) BauGB

Dritte § 3 (2) BauGB

ADRESSE:
  Verbände § 59 LNatSchG TÖB § 4 (2) BauGB

TÖB § 4 (1) BauGBLandesplanung

BEBAUUNGSPLAN NR. 12 A DER GEMEINDE GÜSTER

Eigentümer § 13 (2) BauGBTÖB § 13 (1) BauGB

Wird zur Kenntnis genommen.

vom 18. August 2014

Gebiet:   "Flächennutzungsplan Teiländerungsbereich  4 - Campingplatz westlich und nördlich des Elbe-Lü beck Kanals"

Nachbargemeinden

ABWÄGUNGSVORSCHLAG:



vom 11.06.2014

 

BLATT: 2

Zum Kreis Herzogtum Lauenburg 

Wird zur Kenntnis genommen.

Gebiet:   "Flächennutzungsplan Teiländerungsbereich  4 - Campingplatz westlich und nördlich des Elbe-Lü beck Kanals"

Nachbargemeinden

ABWÄGUNGSVORSCHLAG:

TÖB § 4 (2) BauGB

TÖB § 4 (1) BauGBLandesplanung

  Verbände § 59 LNatSchG

Begleitbericht zur Planungsanzeige 

STELLUNGNAHME:

BEBAUUNGSPLAN NR. 12 A DER GEMEINDE GÜSTER

Eigentümer § 13 (2) BauGBTÖB § 13 (1) BauGB

BERÜCKSICHTIGUNG:

Dritte § 3 (1) BauGB

Dritte § 3 (2) BauGB

ADRESSE:



 

BLATT: 3

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz 
und Dienstleistungen der Bundeswehr

STELLUNGNAHME:

BEBAUUNGSPLAN NR. 12 A DER GEMEINDE GÜSTER

Eigentümer § 13 (2) BauGBTÖB § 13 (1) BauGB

BERÜCKSICHTIGUNG:

Dritte § 3 (1) BauGB

Dritte § 3 (2) BauGB

ADRESSE:

Wird zur Kenntnis genommen.

Gebiet:   "Flächennutzungsplan Teiländerungsbereich  4 - Campingplatz westlich und nördlich des Elbe-Lü beck Kanals"

Nachbargemeinden

ABWÄGUNGSVORSCHLAG:

TÖB § 4 (2) BauGB

TÖB § 4 (1) BauGBLandesplanung

  Verbände § 59 LNatSchG

vom 05.06.2014



Sachgebiet 323 - Kampmittelräumdienst

vom 17.06.2014

 

BLATT: 4

Innenminister des Landes Schleswig-Holstein 
Sachgebiet 323 Kampfmittelräumdienst

Wird zur Kenntnis genommen.

STELLUNGNAHME:

BEBAUUNGSPLAN NR. 12 A DER GEMEINDE GÜSTER

Eigentümer § 13 (2) BauGBTÖB § 13 (1) BauGB

BERÜCKSICHTIGUNG:

Dritte § 3 (1) BauGB

Dritte § 3 (2) BauGB

ADRESSE:

Gebiet:   "Flächennutzungsplan Teiländerungsbereich  4 - Campingplatz westlich und nördlich des Elbe-Lü beck Kanals"

Nachbargemeinden

ABWÄGUNGSVORSCHLAG:

TÖB § 4 (2) BauGB

TÖB § 4 (1) BauGBLandesplanung

  Verbände § 59 LNatSchG



vom 19.06.2014
Zu Abs. 1:

Zu Abs. 2:

Zu Abs. 3:

 

BLATT: 5

TÖB § 4 (2) BauGB

TÖB § 4 (1) BauGBLandesplanung

  Verbände § 59 LNatSchG

BEBAUUNGSPLAN NR. 12 A DER GEMEINDE GÜSTER

Eigentümer § 13 (2) BauGBTÖB § 13 (1) BauGB

BERÜCKSICHTIGUNG:

Dritte § 3 (1) BauGB

Dritte § 3 (2) BauGB

ADRESSE:

Gebiet:   "Flächennutzungsplan Teiländerungsbereich  4 - Campingplatz westlich und nördlich des Elbe-Lü beck Kanals"

Nachbargemeinden

ABWÄGUNGSVORSCHLAG:

Betrifft Bebauungsplan Nr. 12

Betrifft Bebauungsplan Nr. 12

STELLUNGNAHME:
Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und 
ländliche Räume des Landes Schleswig-
Holstein - Untere Forstbehörde -

Wird zur Kenntnis genommen.



vom 14.05.2014

 

BLATT: 6

TÖB § 4 (2) BauGB

TÖB § 4 (1) BauGBLandesplanung

  Verbände § 59 LNatSchG

BEBAUUNGSPLAN NR. 12 A DER GEMEINDE GÜSTER

Eigentümer § 13 (2) BauGBTÖB § 13 (1) BauGB

BERÜCKSICHTIGUNG:

Dritte § 3 (1) BauGB

Dritte § 3 (2) BauGB

ADRESSE:

Gebiet:   "Flächennutzungsplan Teiländerungsbereich  4 - Campingplatz westlich und nördlich des Elbe-Lü beck Kanals"

Nachbargemeinden

ABWÄGUNGSVORSCHLAG:
Zum Archäologischen Landesamt Schleswig-
Holstein

Wird zur Kenntnis genommen.

STELLUNGNAHME:

Der Hinweis wird in die Begründung aufgenommen.



Deutsche Telekom Technik GmbH

vom 12.06.2014

 

BLATT: 7

STELLUNGNAHME:

BEBAUUNGSPLAN NR. 12 A DER GEMEINDE GÜSTER

Eigentümer § 13 (2) BauGBTÖB § 13 (1) BauGB

BERÜCKSICHTIGUNG:

Dritte § 3 (1) BauGB

Dritte § 3 (2) BauGB

ADRESSE:

Zur Deutschen Telekom

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Gebiet:   "Flächennutzungsplan Teiländerungsbereich  4 - Campingplatz westlich und nördlich des Elbe-Lü beck Kanals"

Nachbargemeinden

ABWÄGUNGSVORSCHLAG:

TÖB § 4 (2) BauGB

TÖB § 4 (1) BauGBLandesplanung

  Verbände § 59 LNatSchG



vom 14.08.2014

 

BLATT: 8

Zum Kreis Herzogtum Lauenburg 

Gebiet:   "Flächennutzungsplan Teiländerungsbereich  4 - Campingplatz westlich und nördlich des Elbe-Lü beck Kanals"

Dritte § 3 (1) BauGB

Dritte § 3 (2) BauGB

TÖB § 4 (1) BauGB

TÖB § 4 (2) BauGB

ADRESSE:

BEBAUUNGSPLAN NR. 12 A DER GEMEINDE GÜSTER

STELLUNGNAHME:

Landesplanung

  Verbände § 59 LNatSchG

Nachbargemeinden Eigentümer § 13 (2) BauGBTÖB § 13 (1) BauGB

BERÜCKSICHTIGUNG:ABWÄGUNGSVORSCHLAG:

"Im gesamten Bereich der zwei Campingplätze Freizeitwelt 
und Badeinsel befindet sich ein 
- Sportboothafen mit 49 Liegeplätzen, Bereich B-Plan 12
  Campingplatz Freizeitwelt Güster, bisher als Haupthafen 
   bezeichnet,
- 1 Sammelsteg mit 18 Liegeplätzen, Bereich B-Plan 12 A 
   Campingplatz Freizeitwelt Güster, bisher als Vorhafen 
   bezeichnet
- 1 Sammelsteg mit 6 Liegeplätzen, Bereich Campingplatz 
   Prüß, B-Plan 12, südlich des Restaurationsbetriebes.
Das ist der derzeitige Bestand, der gesichert werden soll 
(geplant ist die Anlage eines Schwimmsteges für 10 Boots-
liegeplätze nördlich der Brücke zur Badeinsel. Bereich B-
Plan 12 Campingplatz Badeinsel).
Die angegebenen Zahlen für geplante Erweiterungen sind für 
die Gemeinde nicht nachvollziehbar. Als Neuplanung ist nur 
ein Schwimmsteg für 10 Bootsliegeplätze, nördlich der 
Brücke zur Badeinsel auf dem Campingplatz Badeinsel, im 
Bereich des Bebaungsplanes Nr. 12, geplant.

Zum Fachdienst Abfall und Bodenschutz:
Durch einen Hinweis des Fachdienstes Gewässerbewirt-
schaftung erfolgt nachfolgende Korrektur der Pläne und der 
Begründung.

Durch die mitgeteilte Definition, Sportboothäfen sind Wasser- 
und Grundflächen die als ständige Anlege- und zusammen- 
hängende Liegeplätze für mind. 20 Sportboote bestimmt sind 
oder benutzt werden, ergibt sich eine neue Situation.



 

BLATT: 9

Die Zufahrten sind abgesichert durch Geh-, Fahr- und 
Leitungsrechte auf den Campingplätzen.

BEBAUUNGSPLAN NR. 12 A DER GEMEINDE GÜSTER

STELLUNGNAHME:

Landesplanung

  Verbände § 59 LNatSchG

Nachbargemeinden Eigentümer § 13 (2) BauGBTÖB § 13 (1) BauGB

BERÜCKSICHTIGUNG:ABWÄGUNGSVORSCHLAG:

Die verkehrliche Erschließung des Sportboothafens und der 
Stege ist gesichert durch grundbuchliche Absicherung. Ein 
Anschluss an öffentliche Gewässer ist vorhanden, außerhalb 
des Plangeltungsbereiches zum Elbe-Lübeck-Kanal.

Eine weitere Berücksichtigung der diversen Hinweise erfolgt 
im Rahmen der Genehmigungsplanung.

Auch der Brandschutz ist gewährleistet durch Abstimmung 
mit der örtlichen Feuerwehr und bereits durchgeführte 
Übungen.

Gebiet:   "Flächennutzungsplan Teiländerungsbereich  4 - Campingplatz westlich und nördlich des Elbe-Lü beck Kanals"

Dritte § 3 (1) BauGB

Dritte § 3 (2) BauGB

TÖB § 4 (1) BauGB

TÖB § 4 (2) BauGB

ADRESSE:

Die Planung der Gemeinde dient in erster Linie zur 
Absicherung des Bestandes auf den Campingplätzen.



Zu Pkt. 1, Abs. 1: 

1

2

3

4

5

 

6

BLATT: 10

Kenntnisnahme. Siehe auch nachfolgende Abwägungen

BEBAUUNGSPLAN NR. 12 A DER GEMEINDE GÜSTER

STELLUNGNAHME:

Landesplanung

  Verbände § 59 LNatSchG

Nachbargemeinden Eigentümer § 13 (2) BauGBTÖB § 13 (1) BauGB

BERÜCKSICHTIGUNG:ABWÄGUNGSVORSCHLAG:

Zu Pkt. 1, Abs. 6:  Der Campingplatz besteht seit über 50 
Jahren. Auch die nördliche Wohnbebauung entlang des Kanals 
besteht, zumindest teilweise, seit über 50 Jahren, sodass von 
einer bandartigen Entwicklung nicht gesprochen werden kann. 
Durch die Ausweisung von Flächen für die Ferienhäuser wird nur 
eine Baulücke geschlossen. Zur Abgrenzung der Wohn-
wagenstandplätze und der Ferienhäuser wurde bereits eine 
optische grüne Lücke geschaffen, duch Fortfall von zwei 
Ferienhäusern. Die ursprüngliche Planung wurde also bereits 
zurückgenommen.

Zu Pkt. 1, Abs. 5: Wird nicht berücksichtigt. Hier wird von der 
Gemeinde kein Konflikt gesehen. Die Ferienhäuser am Kanal 
werden durch umfangreiche Gehölzpflanzungen eingegrünt und 
zurückhaltend gestaltet. Eine Beeinträchtigung der 
Erholungseignung und des Landschaftsbildes entsteht nicht.

Zum Fachdienst Naturschutz:

Gebiet:   "Flächennutzungsplan Teiländerungsbereich  4 - Campingplatz westlich und nördlich des Elbe-Lü beck Kanals"

Dritte § 3 (1) BauGB

Dritte § 3 (2) BauGB

TÖB § 4 (1) BauGB

TÖB § 4 (2) BauGB

ADRESSE:

Zu Pkt. 1, Abs. 2, 3, 4: Der Landschaftsplan der Gemeinde 
Güster wurde Anfang der 90er Jahre aufgestellt. Der Land-
schaftspflegerische Begleitplan für den Bereich Campingplatz 
Prüß wurde 1992 aufgestellt. Inzwischen ist, insbesondere für 
den Bereich des Bebauungsplanes Nr. 12 A, eine 
Meinungsänderung eingetreten. Entsprechend der Zielsetzung 
der Landesregierung aus ihren Beschlüssen von 2006 sowie aus 
dem Landesentwicklungsplan zu entnehmen, fördert die 
Gemeinde mit ihren Betreibern das Ziel der touristischen 
Entwicklung. Die Abweichung von den Zielen der 
Landschaftsplanung wird unter der Angabe von Minimierungs- 
und Kompensationsmaßnahmen im Umweltbericht begründet. 



7

8

9

 

BLATT: 11

Das private touristische Angebot (Beherbergung, Gastro-
nomie, Freizeiteinrichtungen usw.), die kommunale Infra-
struktur sowie die Ortsbilder der Tourismusorte im Land 
sollen qualitativ und zielgruppengerecht aufgewertet werden 
(...). Für eine abgstimmte Infrastrukturplanung sollen auf 
Basis der Tourismusstrategie des Landes integrierte Touris-
muskonzepte auf regionaler Ebene entwickelt werden. Die 
öffentliche und private Aktiven miteinander verknüpfen.

Eine Abgrenzung gegenüber den nördlich angrenzenden 
Wohnhäusern ist vorhanden durch vorhandenes Grün und 
durch den Versatz.

Zu Pkt. 1, Abs. 1, 7, 8, 9:

Im Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein 2010 
(Internetfassung) wird unter anderem  ausgeführt:

3.7 Tourismus und Erholung - Grundsätze und Ziele der 
Raumordnung 1 G

ADRESSE:

Eine touristische Entwicklung ist grundsätzlich in allen Teil-
räumen des Landes möglich. Der Schwerpunkt der Entwick-
lung liegt dabei in der Weiterentwicklung als "maritimes 
Urlaubsland". Auf der Grundlage der Tourismusstrategie des 
Landes Schleswig-Holstein sollen die touristischen 
Planungen und Maßnahmen im Land auf einen Qualitäts-
tourismus und saisonverlängernde Maßnahmen ausgerichtet 
sein. und die Wachstumspotentiale des Tourismus genutzt 
werden.
2 G

In der Stellungnahme werden die Aussagen übergeordneter 
Planung, Landesentwicklungsplan, Regionalplan für den 
Planungsraum 1 und Landschaftsrahmenplan, sehr einseitig 
dargestellt.

Dritte § 3 (1) BauGB

Dritte § 3 (2) BauGB

TÖB § 4 (1) BauGB

TÖB § 4 (2) BauGB

BEBAUUNGSPLAN NR. 12 A DER GEMEINDE GÜSTER

STELLUNGNAHME:

Landesplanung

  Verbände § 59 LNatSchG

Nachbargemeinden Eigentümer § 13 (2) BauGBTÖB § 13 (1) BauGB

BERÜCKSICHTIGUNG:ABWÄGUNGSVORSCHLAG:

Gebiet:   "Flächennutzungsplan Teiländerungsbereich  4 - Campingplatz westlich und nördlich des Elbe-Lü beck Kanals"



 

BLATT: 12

BEBAUUNGSPLAN NR. 12 A DER GEMEINDE GÜSTER

STELLUNGNAHME:

Landesplanung

  Verbände § 59 LNatSchG

Nachbargemeinden Eigentümer § 13 (2) BauGBTÖB § 13 (1) BauGB

BERÜCKSICHTIGUNG:ABWÄGUNGSVORSCHLAG:

Gebiet:   "Flächennutzungsplan Teiländerungsbereich  4 - Campingplatz westlich und nördlich des Elbe-Lü beck Kanals"

Dritte § 3 (1) BauGB

Dritte § 3 (2) BauGB

TÖB § 4 (1) BauGB

TÖB § 4 (2) BauGB

Diese Aussagen sind Auftrag für die Gemeinde und Zi el 
der jetzigen Planung.

Begründung: Auszüge aus der Begründung.

ADRESSE:

B zu 1: Mit seinen Küsten, einem abwechslungsreichen  
Binnenland und einem ausgezeichneten Klima zeichnet sich 
Schleswig-Holstein als Urlaubs- und Erlebnisland aus. Zur 
Stärkung des Tourismus im Land hat die Landesregierung 
im November 2006 eine Neuausrichtung des Tourismus in 
Schleswig-Holstein beschlossen (....). Um die Schwächen 
und Defizite weiterhin abzubauen und die Chancen des 
Schleswig-Holstein Tourismus zu nutzen, konzentriert sich 
die Strategie auf qualitativ hochwertige Angebote, ein gute 
Preis-/Leistungsverhältniss sowie auf drei ökonomisch 
attraktive Zielgruppen.

B zu 2: Die Ortsbilder, die touristische Infrastruktur sowie 
das privatwirtschaftliche Angebot (vor allem im Beherber-
gungsbereich) weisen in Schleswig-Holstein vielerorts 
qualitative Defizite auf und sind nicht immer wettbewerbs-
fähig. Vor diesem Hintergrund ist ein konzeptionell unterfüt-
terter integrierter Ansatz von öffentlichen und privaten tour-
istischen Aktivitäten erforderlich um den Erfolg touristischer 
Orte und Regionen sicherzustellen. Hierzu sind regionale 
touristische Konzepte erforderlich, die auf der Tourismus-
strategie des Landes aufbauen. Diese sollen die Basis für 
eine zielgruppengerechte Vortentwicklung und Aufwertung 
des lokalen touristischen Angebots darstellen (....).

Um den Torurismus im Land insgesamt wettbewerbsfähig zu 
machen und zu halten sind die Tourismusstrukturen von 
Städten und Gemeinden touristischen Organisation sowie 
privaten Leistungsanbietern zu optimieren.



 

BLATT: 13

Ziel der Gemeinde ist, entsprechend des Regionalpla nes, 
die Schwerpunktbereiche für die Erholung zu sichern , zu 
bewahren und zu entwickeln. Selbstverständlich unte r 
Beachtung der ökologischen Belange.

ADRESSE: Dritte § 3 (1) BauGB

Dritte § 3 (2) BauGB

TÖB § 4 (1) BauGB

TÖB § 4 (2) BauGB

Der Regionalplan-Planungraum 1, weist für die Plangel-
tungsbereiche der 3. Flächennutzungsplanänderung und der 
Bebauungspläne Nr. 12 und 12 A sogar einen Schwerpunkt-
bereich für die Erholung aus. Ein Gebiet mit besonderer 
Bedeutung für Tourismus und Erholung zieht auch das 
gesamte Umfeld um Güster mit ein.

Regionale Grünzüge befinden sich in diesem Teilbereich 
nicht. Ein Gebiet mit besonderer Bedeutung für Natur und 
Landschaft bezieht den Kanal und Flächen südöstlich des 
Kanals ein, liegen aber außerhalb der Plangeltungsbereiche 
der vorgenannten Planungen. Voranggebiete für den 
Naturschutz befinden sich in diesem Bereich nicht. Weiter 
östlich befinden sich schmale Streifen von festgesetzten 
Naturschutzgebieten (nördlich/südlich Göttin).

Der Landschaftsrahmenplan weist ähnliche Darstellungen 
aus. Der Schwerpunktbereich für die Erholung ist hier sogar 
noch deutlich größer gefasst und bezieht nicht nur die 
Campingplatzsituation in Güster ein, sondern auch den 
Kanal und die Gebiete östlich des Kanals.
Gebiete mit die Erholungsfunktion einschränkende Nutzun-
gen, wie z. B. Gebiet mit besonderen ökologischen Funk-
tionen, grenzen zwar im südlichen Bereich der Camping-
plätze an, betreffen aber nicht die Plangeltungsbereiche, so-
dass hier eindeutig die Erholungsnutzung Vorrang genießt.

BEBAUUNGSPLAN NR. 12 A DER GEMEINDE GÜSTER

STELLUNGNAHME:

Landesplanung

  Verbände § 59 LNatSchG

Nachbargemeinden Eigentümer § 13 (2) BauGBTÖB § 13 (1) BauGB

BERÜCKSICHTIGUNG:ABWÄGUNGSVORSCHLAG:

Gebiet:   "Flächennutzungsplan Teiländerungsbereich  4 - Campingplatz westlich und nördlich des Elbe-Lü beck Kanals"



       2. 
1

Zu Pkt. 2, Abs. 1, 2, 3:

2

3

4

 
Zu Pkt. 2, Abs. 4:

BLATT: 14

BEBAUUNGSPLAN NR. 12 A DER GEMEINDE GÜSTER

STELLUNGNAHME:

Landesplanung

  Verbände § 59 LNatSchG

Nachbargemeinden Eigentümer § 13 (2) BauGBTÖB § 13 (1) BauGB

BERÜCKSICHTIGUNG:ABWÄGUNGSVORSCHLAG:

Gebiet:   "Flächennutzungsplan Teiländerungsbereich  4 - Campingplatz westlich und nördlich des Elbe-Lü beck Kanals"

Dritte § 3 (1) BauGB

Dritte § 3 (2) BauGB

TÖB § 4 (1) BauGB

TÖB § 4 (2) BauGB

Gerade die kleinen Ferienhäuser weisen eine Vielzahl von 
farblichen Gestaltungen und unterschiedlichen Materialien 
auf. Hier soll dem Betreiber größtmögliche Freiheit gegeben 
werden, diese zu gestalten. Eine Angliederung  an die 
Wohnwagen mit ihren bunten Vorzelten sowie an die reine 
Wohnbebauung auf der anderen Seite wird für nicht möglich 
gehalten.

Gegenüber ursprünglichen Planungen wurde das Gebäude 
schon weiter vom Wasser abgerückt. Der überwiegende Teil 
des Gebäudes befindet sich unterhalb der Erdoberfläche und 
gliedert sich unter Reduzierung nach oben auf. Eine weitere 
Aufgliederung ist aus funktionalen Gründen nicht möglich.

ADRESSE:

Ziel aller überregionaler Planungen ist es nicht, i n 
Schwerpunktbereichen Reduzierungen oder 
Einschränkungen vorzunehmen. Vorrang hat die 
Sicherung, Bewahrung, Aufwertung und Entwicklung.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Bedenken 
seitens der Landesplanung, auch gegen die Internsivierung 
des touristischen Angebotes im Bereich des Bebauungs-
planes Nr. 12 A, nicht bestehen.

Das Ferienhausgebiet wird nicht geprägt durch große zusam-
menhängende Hotelanlagen sondern, mit Rücksicht auf den 
angrenzenden Campingplatz sowie auf die angrenzende 
Wohnbebauung, aufgegliedert in einzelne Ferienhäuser. 
Durch diese Aufgliederung hat man schon den größtmög-
lichen Rahmen zur Anpassung der Gestaltung  
vorgenommen.



5 Zu Pkt. 2, Abs. 5, 6:

6

7

Zu Pkt. 2, Abs. 7:

 

BLATT: 15

ADRESSE:

An den textlichen Festsetzungen wird festgehalten. Zur 
Verdeutlichung erfolgt eine Ergänzung und hierzu einige 
Hinweise.

Die Grundfläche der geplanten Ferienhäuser ist begrenzt und 
macht nur ca. die Hälfte der überbaubaren Flächen aus. Hier 
soll der Betreiber die Möglichkeit haben, entsprechend der 
Höhenlagen, innerhalb der überbaubaren Flächen sein 
Ferienhaus anzuordnen. Da Terrassen üblicherweise direkt 
an den Ferienhäusern angeordnet werden, liegen die 
Terrassen innerhalb der Sonderbauflächen. Die textliche 
Festsetzung für Nebenanlagen bezieht sich nur auf die 
privaten Grünflächen. 

Bei dem Bauleitplan handelt es sich nicht um einen 
Vorhaben- und Erschließungsplan. Die Bebauung ist im 
Rahmen der Festsetzungen also veränderbar. Da ein 
Bebauungsplan in sich bestimmt sein muss, muss auch auf 
festlegende Geländeschnitte und Ansichten für diesen 
Bauleitplan verzichtet werden. 

Flächen für Aufschüttungen und Abgrabungen werden 
üblicherweise für größere Maßnahmen, wie Kiesabbau, 
Deiche oder Bahndämme, vorgenommen, nicht aber für 
normale Bauvorhaben.

Jedoch wird zur besseren Prüfbarkeit der zukünftigen 
Anlagen der Begründung ein zusätzlicher Plan als Anlage 
beigefügt, mit den vorhandenen vermessenen 
Höhenpunkten. Die Höhenangaben werden vergrößert 
dargestellt (Die Anlage erfolgt bereits im weiteren Verfahren).

Dritte § 3 (1) BauGB

Dritte § 3 (2) BauGB

TÖB § 4 (1) BauGB

TÖB § 4 (2) BauGB

BEBAUUNGSPLAN NR. 12 A DER GEMEINDE GÜSTER

STELLUNGNAHME:

Landesplanung

  Verbände § 59 LNatSchG

Nachbargemeinden Eigentümer § 13 (2) BauGBTÖB § 13 (1) BauGB

BERÜCKSICHTIGUNG:ABWÄGUNGSVORSCHLAG:

Gebiet:   "Flächennutzungsplan Teiländerungsbereich  4 - Campingplatz westlich und nördlich des Elbe-Lü beck Kanals"



8

9
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3

 

BLATT: 16

Zu Pkt. 2, Abs. 9: Eine solche Festsetzung ist ebenfalls nicht 
durchführbar und kontollierbar, das es mit Sicherheit 
Einzelbereiche geben wird, die häufiger gepflegt werden müssen. 
Der überwiegende Teil der Grünanlagen wird extensiv gepflegt 
und auch große Teile der jetzigen Sonderbauflächen. Die 
Entwicklung eines naturnahen Charakters für die Grünflächen ist 
ein sehr wichtiges Ziel des Konzeptes für das Ferienhausgebiet.

BEBAUUNGSPLAN NR. 12 A DER GEMEINDE GÜSTER

STELLUNGNAHME:

Landesplanung

  Verbände § 59 LNatSchG

Nachbargemeinden Eigentümer § 13 (2) BauGBTÖB § 13 (1) BauGB

BERÜCKSICHTIGUNG:ABWÄGUNGSVORSCHLAG:

Zu Pkt. 3, Abs. 1, 2, 3: Die Gemeinde sieht kein Erfordernis 
für die Veränderung der Verträge und hätte schon frühzeitig 
einen Änderungsentwurf des Kreises erwartet, denn die 
Planungen sind seit 2011 bekannt. Des Weiteren wird auf die 
Beantragung von Fördermittel beim "Leuchtturmprojekt der 
Aktivregion Sachsenwald/ Elbe" verwiesen, bei der der Kreis 
beteiligt wurde und das Projekt sogar unterstützt hat.

Es wird darauf hingewiesen, dass durch Stellungnahmen des 
Fachdienst Gewässerbewirtschaftung zur 3. Flächennutzungs-
planänderung und zum B-Plan Nr. 12 eine Korrektur der 
Bauleitplanunterlagen vorgenommen werden muss.

Gebiet:   "Flächennutzungsplan Teiländerungsbereich  4 - Campingplatz westlich und nördlich des Elbe-Lü beck Kanals"

Dritte § 3 (1) BauGB

Dritte § 3 (2) BauGB

TÖB § 4 (1) BauGB

TÖB § 4 (2) BauGB

ADRESSE:

zur Verdeutlichung wird im Textteil B unter Pkt. 7 eine Ergänzung 
angefügt "Terrassen im Bereich der Ferienhäuser sind bis zu 
einer max. Größe von 15 m² zulässig, die innerhalb der 
überbaubaren Flächen angeordnet sein müssen.

Zu Pkt. 2, Abs. 8: Wird für nicht durchführbar gehalten, da 
auch in anderen Bereichen auf Standplätzen und auf den Geh-, 
Fahr- und Leitungsrechten geparkt wird. Eine solche Festsetzung 
ist auch nicht kontrollierbar, da die Fereinhäuser anfahrbar sein 
müssen, um das Gepäck zu entladen und auch hier auf den Geh-
, Fahr- und Leitungsrechten zeitweilig geparkt wird.



Zu Pkt. 4:
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ADRESSE:

Zu Pkt. 5:
Es handelt sich gemäß der vorgenannten Definition des 
Fachdienst Gewässerbewirtschaftung nicht um einen 
Sportboothafen sondern um einen Sammelsteg.

Durch die mitgeteilte Definition, Sportboothäfen sind Wasser- 
und Grundflächen die als ständige Anlege- und zusammen- 
hängende Liegeplätze für mind. 20 Sportboote bestimmt sind 
oder benutzt werden, ergibt sich eine neue Situation.
"Im gesamten Bereich der zwei Campingplätze Freizeitwelt 
und Badeinsel befindet sich ein 
- Sportboothafen mit 49 Liegeplätzen, Bereich B-Plan 12
  Campingplatz Freizeitwelt Güster, bisher als Haupthafen 
   bezeichnet,
- 1 Sammelsteg mit 18 Liegeplätzen, Bereich B-Plan 12 A 
   Campingplatz Freizeitwelt Güster, bisher als Vorhafen 
   bezeichnet
- 1 Sammelsteg mit 6 Liegeplätzen, Bereich Campingplatz 
   Prüß, B-Plan 12, südlich des Restaurationsbetriebes.
Das ist der derzeitige Bestand, der gesichert werden soll 
(geplant ist die Anlage eines Schwimmsteges für 10 Boots-
liegeplätze nördlich der Brücke zur Badeinsel. Bereich B-
Plan 12 Campingplatz Badeinsel).
Dadurch entfällt auch im Bebauungsplan Nr. 12 A die 
Festsetzung "Sportboothafen" und wird ersetzt durch die 
Festsetzung "Sammelsteg".

Wird nicht berücksichtigt. Missverständnisse entstehen erst, 
wenn der eingemessene Bestand aus der Planung entfernt 
wird und der Gemeinde und dem Betreiber wird die Möglich-
keit einer Kontrollfunktion genommen.

Dritte § 3 (1) BauGB

Dritte § 3 (2) BauGB

TÖB § 4 (1) BauGB

TÖB § 4 (2) BauGB

BEBAUUNGSPLAN NR. 12 A DER GEMEINDE GÜSTER

STELLUNGNAHME:

Landesplanung

  Verbände § 59 LNatSchG

Nachbargemeinden Eigentümer § 13 (2) BauGBTÖB § 13 (1) BauGB

BERÜCKSICHTIGUNG:ABWÄGUNGSVORSCHLAG:

Gebiet:   "Flächennutzungsplan Teiländerungsbereich  4 - Campingplatz westlich und nördlich des Elbe-Lü beck Kanals"



Zu Pkt. 6:

Zu Pkt. 7:
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ADRESSE:

Die Begründung wird entsprechend korrigiert.

Dritte § 3 (1) BauGB

Dritte § 3 (2) BauGB

TÖB § 4 (1) BauGB

TÖB § 4 (2) BauGB

BEBAUUNGSPLAN NR. 12 A DER GEMEINDE GÜSTER

STELLUNGNAHME:

Landesplanung

  Verbände § 59 LNatSchG

Nachbargemeinden Eigentümer § 13 (2) BauGBTÖB § 13 (1) BauGB

BERÜCKSICHTIGUNG:ABWÄGUNGSVORSCHLAG:

Gebiet:   "Flächennutzungsplan Teiländerungsbereich  4 - Campingplatz westlich und nördlich des Elbe-Lü beck Kanals"

Zu Pkt. 9: Wird nicht berücksichtigt. Es handelt sich nicht um 
Flächen für Aufschüttungen oder Abgrabungen, sondern um ein ganz 
normales Bauvorhaben, das selbstverständlich über die zu 
versiegelnde Fläche in die Eingriffsregelung einbezogen worden ist. 
Die Geländemodellierungen werden landschaftsgerecht 
durchgeführt. Festsetzungen sind dafür nicht vorgesehen.

Die zulässige Größe des Sportboothafens und die als 
Sonderbaufläche ausgewiesenen Sammelstege, Bestand und 
Neuplanung, reichen seitens der Gemeinde aus für die 
Genehmigung und Anlage der vorgenannten. Der Bestand ist als 
Sonderbaufläche in seiner exakten Größe ausgewiesen.

Wird nicht berücksichtigt. Eine solche Festsetzung ist nicht zu 
kontrollieren. Es ist bei der vorhandenen Vielfalt und naturnahen 
Bestockung nicht zu erwarten, dass hier einartige Bestände 
entstehen. Das Konzept des Betreibers hat als Zielsetzung die 
Entwicklung naturnaher Grünflächen.

Kenntnisnahme. Ein entsprechender Antrag wird vor Umsetzung des 
Vorhabens vom Betreiber gestellt werden. Die erforderlichen 
Ausgleichsmaßnahmen sind bereits im Zusammenhang mit dem 
Bebauungsplan vorgesehen.

Zu Pkt. 8: Baumart, Kronen- und Stammdurchmesser der 
einzelnen Bäume sind im Bestandsplan vermerkt. Eine Baumliste ist 
daher nicht erforderlich. Der Verweis wird aus dem Text entfernt. Im 
Bereich der geplanten Ferienhäuser werden nahezu alle 
landschaftsprägenden Bäume erhalten. Im Sondergebiet Medical 
Wellness entfallen einige Bäume. Als Ausgleich werden zahlreiche 
neue Bäume und Gehölzbestände im Geltungsbereich angepflanzt.



Zu Pkt. 10:
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TÖB § 4 (1) BauGB

TÖB § 4 (2) BauGB

ADRESSE:

BERÜCKSICHTIGUNG:

BEBAUUNGSPLAN NR. 12 A DER GEMEINDE GÜSTER

STELLUNGNAHME:

Landesplanung

  Verbände § 59 LNatSchG

Nachbargemeinden Eigentümer § 13 (2) BauGBTÖB § 13 (1) BauGB

Gebiet:   "Flächennutzungsplan Teiländerungsbereich  4 - Campingplatz westlich und nördlich des Elbe-Lü beck Kanals"

Dritte § 3 (1) BauGB

Dritte § 3 (2) BauGB

Kenntnisnahme. Biotope trocken-warmer Standorte mit 
Gehölzgruppen werden auf der externen Ausgleichsfläche 
geschaffen. 

Wird nicht berücksichtigt. Aus der genannten Aufzählung 
ergibt sich eine Summe von ca. 19.984 m². Die geplante 
Ausgleichsfläche hat eine Größe von ca. 18.320 m². Damit 
hat die Gemeinde den erforderlichen Ausgleich erbracht. Die 
geforderte zusätzliche Neuschaffung von 1.300 m² 
naturnahen Uferzonen ist nicht möglich, da Uferzonen zur 
naturnahen Neugestaltung absolut nicht zur Verfügung 
stehen. Zudem weist die Gemeinde darauf hin, dass im 
Rahmen des öffentlich-rechtlichen Vertrages in großem 
Umfang naturnahe Uferzonen geschaffen werden, so dass 
ein weiterer Ausgleichsbedarf für diese Biotope nicht besteht.

Wird nicht berücksichtigt.  Die Gemeinde ist jedoch der 
Meinung, dass die Ausgleichsfläche durch die geplanten 
Maßnahmen erheblich ökologisch aufgewertet wird und 
daher diese Fläche in vollem Umfang anzurechnen ist. Es 
handelt sich nicht nur lediglich um eine Extensivierung, 
sondern es werden Maßnahmen durchgeführt, die gute 
Lebensbedingungen für gefährdete Tier- und Pflanzenarten 
schaffen. So werden Magergrünland für Heuschrecken und 
Schmetterlinge, dichte Gebüsche für Vogelarten wie die 
Nachtigall und Lebensräume für Reptilien durch die Anlage 
von Steinhaufen u.ä. geschaffen. Die Anwendung des 
Anrechnungsfaktors von 0,5 und damit die Verdoppelung der 
vorgesehenen Ausgleichsfläche ist hier nicht angemessen. 
Es werden keine zusätzlichen Ausgleichsflächen 
vorgesehen.

ABWÄGUNGSVORSCHLAG:
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ADRESSE:

BEBAUUNGSPLAN NR. 12 A DER GEMEINDE GÜSTER

STELLUNGNAHME:

Landesplanung

  Verbände § 59 LNatSchG

Nachbargemeinden Eigentümer § 13 (2) BauGBTÖB § 13 (1) BauGB

ABWÄGUNGSVORSCHLAG:

Gebiet:   "Flächennutzungsplan Teiländerungsbereich  4 - Campingplatz westlich und nördlich des Elbe-Lü beck Kanals"

BERÜCKSICHTIGUNG:

Dritte § 3 (2) BauGB

TÖB § 4 (1) BauGB

TÖB § 4 (2) BauGB

Dritte § 3 (1) BauGB

Kenntnisnahme. Es wird eine Ausführungsplanung für die 
Schutz- und Ausgleichsmaßnahmen für Zauneidechsen 
erstellt und mit UNB abgestimmt.

Kenntnisnahme. Flächen für die Anlage von naturnahen 
Uferzonen/Röhrichten stehen über die bereits im Rahmen 
des öffentlich-rechtlichen Vertrags naturnah zu gestaltenden 
Bereiche hinaus nicht zur Verfügung. Die Gemeinde ist auch 
der Auffassung, dass durch die Uferzonen, die im Rahmen 
des öffentlich-rechtlichen Vertrages naturnah gestaltet 
werden, ein ausreichender Ausgleich für die 
Sammelsteganlage (ehemals "Vorhafen") geleistet wird und 
auch artenschutzrechtliche Belange genügend berücksichtigt 
werden.

Kenntnisnahme. Ein entsprechender Vertragsentwurf 
wird vorbereitet und vorgelegt.

Kenntnisnahme.

Wird berücksichtigt. Entsprechende Schutzmaßnahmen für 
Zauneidechsen werden mit einem Biologen abgestimmt und 
entsprechend durchgeführt.
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BERÜCKSICHTIGUNG:ABWÄGUNGSVORSCHLAG:

Dritte § 3 (2) BauGB

TÖB § 4 (1) BauGB

TÖB § 4 (2) BauGB

Dritte § 3 (1) BauGBADRESSE:

BEBAUUNGSPLAN NR. 12 A DER GEMEINDE GÜSTER

STELLUNGNAHME:

Landesplanung

  Verbände § 59 LNatSchG

Nachbargemeinden Eigentümer § 13 (2) BauGBTÖB § 13 (1) BauGB

Gebiet:   "Flächennutzungsplan Teiländerungsbereich  4 - Campingplatz westlich und nördlich des Elbe-Lü beck Kanals"

Kenntnisnahme.

Kenntnisnahme. Für die Anpflanzungen auf der 
Ausgleichsfläche werden nur standortheimische Gehölzarten 
verwendet. Die Planungen für die Ausgleichsfläche werden 
mit der UNB abgestimmt.

Wird berücksichtigt. In einem nahegelegenen Waldgebiet 
werden als Artenschutzmaßnahme 6 für den 
Trauerschnäpper geeignete Nistkästen angebracht.

Wird berücksichtigt. Gehölze, bei denen der Verdacht auf 
Fledermausquartiere besteht, werden nur außerhalb der 
Quartierzeiten vom 01.12. bis 28.02. entfernt. Dies wird zuvor 
durch einen Biologen beurteilt.

Wird berücksichtigt. Die artenschutzrechtlichen Vermeidungs- 
und Ausgleichsmaßnahmen werden in den Vertragsentwurf 
mit aufgenommen.
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Zitat "Der Kreis Herzogtum Lauenburg unterstützt voll das 
Projekt der Freizeitwelt Güster GmbH zur Entwicklung eines 
Campingplatz- und Ferienhausgebietes mit Blockhausdorf 
und Multifunktionsgebäude (Empfang, Sauna, Salzgrotte, 
Sanitär-, Wellness-, Gemeinschafts- und Seminarräume) als 
Arrondierung des bereits vorhandenen Campingplatzes am 
Prüßsee in der Gemeinde Güster.

Zu Städtebau und Planungsrecht:
Wird zur Kenntnis genommen.

Die Sachstände sind bekannt. Es wird aber auch darauf 
verwiesen, dass die Gemeinde die landesplanerischen 
Vorgaben aus dem Landesentwicklungsplan zur Unter-
stützung der touristischen Entwicklung berücksichtigt hat. 
Der Landesentwicklungsplan sowie auch der Regionalplan I 
wird aus Sicht der Gemeinde seitens des Kreises nur zur 
Unterstützung ökologischer Belange herangezogen.

Auch der Kreis hat bei seiner Abwägung die anderen 
Belange mit einzubeziehen, gemäß BauGB sind alle Belange 
gerecht untereinander und gegeneinander abzuwägen. 
(Siehe Abwägungen wie vor)

Ein Nutzungs- und Betreiberkonzept wird der Begründung 
nicht beigefügt. Bei der Beantragung von Fördermitteln zum  
"Leuchtturmprojekt der Aktiv-Region Sachsenwald-Elbe" hat 
der Kreis Herzogtum Lauenburg eine positive Stellungnahme 
abgegeben, die in diese Stellungnahme zum Bebauungsplan 
leider nicht eingeflossen ist.

Die Gemeinde hält die  Festsetzung im Teil B Text für aus-
reichend, zur Vermeidung von Dauerwohnen, sodass eine 
zusätzliche vertragliche Absicherung nicht mehr erforderlich 
scheint.

BEBAUUNGSPLAN NR. 12 A DER GEMEINDE GÜSTER

STELLUNGNAHME:

Landesplanung

  Verbände § 59 LNatSchG

Nachbargemeinden Eigentümer § 13 (2) BauGBTÖB § 13 (1) BauGB

Gebiet:   "Flächennutzungsplan Teiländerungsbereich  4 - Campingplatz westlich und nördlich des Elbe-Lü beck Kanals"

Dritte § 3 (1) BauGBADRESSE:
Dritte § 3 (2) BauGB

BERÜCKSICHTIGUNG:ABWÄGUNGSVORSCHLAG:

TÖB § 4 (1) BauGB

TÖB § 4 (2) BauGB
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BEBAUUNGSPLAN NR. 12 A DER GEMEINDE GÜSTER

STELLUNGNAHME:

Landesplanung

  Verbände § 59 LNatSchG

Nachbargemeinden Eigentümer § 13 (2) BauGBTÖB § 13 (1) BauGB

Gebiet:   "Flächennutzungsplan Teiländerungsbereich  4 - Campingplatz westlich und nördlich des Elbe-Lü beck Kanals"

Dritte § 3 (2) BauGB

BERÜCKSICHTIGUNG:

Dritte § 3 (1) BauGBADRESSE:

Zur Reduzierung von Höhen der Ferienhäuser wird auf die 
vorangegegangenen Abwägungen verwiesen. Sie sollen 
variabel auf die bestehenden Höhen reagieren können. Zum 
bessseren Verständnis und zur Überprüfung wird dem 
Bebauungspaln ein Plan mit vergrößerten vorhandenen 
Geländehöhen als Anlage beigefügt.

Beim Bebauungsplan Nr. 12 A handelt es sich nicht um 
einen Vorhaben- und Erschließungsplan sondern um einen 
Bebauungsplan. Bebauungspläne haben in sich bestimmt zu 
sein. Insofern wird auf veränderbare Konzepte verzichtet, 
zumal ein Konzept dem Kreis bereits vorgelegen hat. 
Weitere Interessenten für ein Konzept liegen nicht vor. 
Weitere Maßgaben ergeben sich aus der zukünftigen 
Genehmigungsplanung.

Ein entsprechendes Konzept hat dem Kreis zur Beurteilung 
zu diesem Zeitpunkt bereits vorgelegen.

TÖB § 4 (1) BauGB

TÖB § 4 (2) BauGB

Gemäß Regionalplan für den Planungsraum I sind in der 
Gemeinde Güster, zum Teil im Gefolge ehemaliger groß-
flächiger Kiesabbaugebiete, Tourismus- und Naherholungs- 
Nutzungen entstanden, die weiterentwickelt werden sollen. 
Das Tourismuskonzept 2009 für den Kreis Herzogtum 
Lauenburg konkretisiert die oben genannte regionalplaner-
ische Zielaussage und beschreibt zur Entwicklung der tour-
istischen Potentiale im Amt Büchen und hier insbesondere in 
der Gemeinde Güster mit der Freizeitwelt Güster am 
Prüßsee, mit Camping, Hafengelände, Badestelle etc ..."

ABWÄGUNGSVORSCHLAG:
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Für die weiteren Hinweise wird ebenfalls auf die 
vorangegangenen Abwägungen zum Fachdienst Naturschutz 
verwiesen.

Ein zusätzlicher Schutzstreifen oder ein Abrücken der 
Ferienhäuser vom Kanal ist nicht möglich, da sie auf der 
anderen Seite dann in den Prüßsee fallen würden.

BEBAUUNGSPLAN NR. 12 A DER GEMEINDE GÜSTER

STELLUNGNAHME:

Landesplanung

  Verbände § 59 LNatSchG

Nachbargemeinden Eigentümer § 13 (2) BauGBTÖB § 13 (1) BauGB

Gebiet:   "Flächennutzungsplan Teiländerungsbereich  4 - Campingplatz westlich und nördlich des Elbe-Lü beck Kanals"

Dritte § 3 (1) BauGBADRESSE:
Dritte § 3 (2) BauGB

BERÜCKSICHTIGUNG:ABWÄGUNGSVORSCHLAG:

TÖB § 4 (1) BauGB

TÖB § 4 (2) BauGB

Die sogenannten Knödellinien werden überprüft. Jedoch wird 
darauf hingewiesen, dass in den farbigen Darstellungen eine 
leichtere Beurteilung erfolgen kann, denn Verkehrsflächen 
und Grünflächen dienen ebenfalls als natürliche Zäsur.

Der frühere Gewässer- und Erholungsschutzstreifen wird in 
"Schutzstreifen an Gewässern" geändert.

Es wird darauf hingewiesen, dass aus Gründen zur 
Aufgliederung des Ortsbildes aus den gemeinsamen 
Besprechungen bereits zwei Ferienhäuser entfallen sind.

Ein Fortfall einer ganzen Reihe von Ferienhäusern ist aus 
wirtschaftlichen Gründen nicht tragbar, da diese Ferien-
häuser als Unterkünfte für die Nutzer des Wellnesszentrums 
benötigt werden. 



vom 02.06.2014
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Wird zur Kenntnis genommen.

Gebiet:   "Flächennutzungsplan Teiländerungsbereich  4 - Campingplatz westlich und nördlich des Elbe-Lü beck Kanals"

Nachbargemeinden

ABWÄGUNGSVORSCHLAG:

TÖB § 4 (2) BauGB

TÖB § 4 (1) BauGBLandesplanung

  Verbände § 59 LNatSchG

Wasser- und Schifffahrtsamt Lauenburg

Eine Beeinträchtigung oder Behinderung der Flächen 
der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes 
erfolgt durch die Planung der Gemeinde Güster nicht.

Der Elbe-Lübeck-Kanal liegt außerhalb der Plangel-
tungsbereiche unserer Planung. Eine Kennzeichnung 
ist bereits erfolgt. Eine nachrichtliche Übernahme als 
Bundeswasserstraße gemäß WaStrG wird ergänzt.

STELLUNGNAHME:

BEBAUUNGSPLAN NR. 12 A DER GEMEINDE GÜSTER

Eigentümer § 13 (2) BauGBTÖB § 13 (1) BauGB

BERÜCKSICHTIGUNG:

Dritte § 3 (1) BauGB

Dritte § 3 (2) BauGB

ADRESSE:
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STELLUNGNAHME:

BEBAUUNGSPLAN NR. 12 A DER GEMEINDE GÜSTER

Eigentümer § 13 (2) BauGBTÖB § 13 (1) BauGB

BERÜCKSICHTIGUNG:

Dritte § 3 (1) BauGB

Dritte § 3 (2) BauGB

ADRESSE:

Gebiet:   "Flächennutzungsplan Teiländerungsbereich  4 - Campingplatz westlich und nördlich des Elbe-Lü beck Kanals"

Nachbargemeinden

ABWÄGUNGSVORSCHLAG:

TÖB § 4 (2) BauGB

TÖB § 4 (1) BauGBLandesplanung

  Verbände § 59 LNatSchG



Kenntnisnahme.
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vom 19.7.2014 - Eingang 19.06.2014

STELLUNGNAHME: BERÜCKSICHTIGUNG:ABWÄGUNGSVORSCHLAG:
Zum Bund für Umwelt- und Naturschutz 
(BUND)
Landesverband Schleswig-Holstein e. V.

  Verbände § 59 LNatSchG

Nachbargemeinden

Gebiet:   "Flächennutzungsplan Teiländerungsbereich  4 - Campingplatz westlich und nördlich des Elbe-Lü beck Kanals"

Dritte § 3 (1) BauGB

Dritte § 3 (2) BauGB

Hier sieht die Gemeinde kein Konfliktpotential. Die 
Häuser haben einen ausreichenden Abstand (8-12 m) 
zum Kanalweg. Zwischen beiden Nutzungen werden 
naturnahe Grünflächen mit Gebüschpflanzungen 
angelegt. Eine gegenseitige Störung wird nicht erwartet. 
Im Gegenteil: Die Nutzung des Kanals und des 
Kanalweges auf der einen Seite und die Ferienhäuser 
auf der anderen Seite beleben jeweils die 
Erlebnisqualität.
Eine Verwallung und durchgehende Abpflanzung wird 
aus diesem Grund nicht für sinnvoll erachtet. Die 
Gemeinde hält eine aufgelockerte Situation für 
sinnvoller.

Die Festsetzung einer Fassaden- und Dachbegrünung 
wird nicht für notwendig erachtet, da eine Eingrünung 
durch die vorhandenen und geplanten Gehölzbestände 
ausreichend gegeben ist.

BEBAUUNGSPLAN NR. 12 A DER GEMEINDE GÜSTER

Eigentümer § 13 (2) BauGBTÖB § 13 (1) BauGB

ADRESSE: TÖB § 4 (1) BauGB

TÖB § 4 (2) BauGB

Landesplanung
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Gebiet:   "Flächennutzungsplan Teiländerungsbereich  4 - Campingplatz westlich und nördlich des Elbe-Lü beck Kanals"

vom 30.05.2014
Zur Gemeinde Büchen

Wird berücksichtigt, im Rahmen der Genehmigungs-
planung für die Bauvorhaben.

STELLUNGNAHME: BERÜCKSICHTIGUNG:ABWÄGUNGSVORSCHLAG:

Nachbargemeinden

BEBAUUNGSPLAN NR. 12 A DER GEMEINDE GÜSTER

Eigentümer § 13 (2) BauGBTÖB § 13 (1) BauGB

ADRESSE: TÖB § 4 (1) BauGB

TÖB § 4 (2) BauGB

Landesplanung Dritte § 3 (1) BauGB

Dritte § 3 (2) BauGB  Verbände § 59 LNatSchG



vom 2. Juni 2014
Zu 1.:

Zu 2.:

 Zu 3.:
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Nachbargemeinden

BEBAUUNGSPLAN NR. 12 A DER GEMEINDE GÜSTER

Eigentümer § 13 (2) BauGBTÖB § 13 (1) BauGB

ADRESSE: TÖB § 4 (1) BauGB

TÖB § 4 (2) BauGB

Landesplanung Dritte § 3 (1) BauGB

Dritte § 3 (2) BauGBStellungnahme Dritter zu 1.

Gebiet:   "Flächennutzungsplan Teiländerungsbereich  4 - Campingplatz westlich und nördlich des Elbe-Lü beck Kanals"

Die Eingriffe in das Biotop als Fläche mit besonderer 
Bedeutung für den Naturschutz wurden bei der Bilanzierung 
des Eingriffs berücksichtigt. Die vorgesehene 
Ausgleichsfläche wird durch entsprechende Maßnahmen 
(Schaffung von Lebensräumen von Reptilien, 
Gebüschpflanzungen, Förderung von Magergrünland) 
ökologisch aufgewertet.

Die Aussage triftt nicht zu. Gerade in diesem Bereich in 
Güster wird das Ortsbild geprägt durch den Camping-
platz und durch die vorhandene Wohnbebauung 
entlang des Kanals. Durch die Ferienhäuser wird nur 
eine "Baulücke" geschlossen,

Eine Ausweisung von Wohnen und Ferienhausgebieten 
nebeneinander ist rechtlich zulässig. 
Beeinträchtigungen sind hinzunehmen. Es gibt keinen 
Rechtsanspruch von Bewohnern auf Nichtbebauung 
oder Nichtnutzung ihres gesamten Umfeldes. Ein 
Nebeneinander von Wochenendhausgebieten und 
Wohnen wird gerade in Güster seit Jahrzehnten 
praktiziert und funktioniert.
An die Wohnbebauung angrenzende Nutzungen sind 
gemäß Planung auch nur vergleichbare Wohnnutzun-
gen für einen wechselnden Nutzerkreis.

STELLUNGNAHME: BERÜCKSICHTIGUNG:ABWÄGUNGSVORSCHLAG:
Zu Dritter 1.

  Verbände § 59 LNatSchG



Zu 4.:

Zu 5.:

Zu 6.:

Zu 7.:
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Gebiet:   "Flächennutzungsplan Teiländerungsbereich  4 - Campingplatz westlich und nördlich des Elbe-Lü beck Kanals"

sodass sich in diesem Bereich von Güster ein 
abwechslungsreiches Ortsbild ergibt.

BEBAUUNGSPLAN NR. 12 A DER GEMEINDE GÜSTER

Eigentümer § 13 (2) BauGBTÖB § 13 (1) BauGB

ADRESSE: TÖB § 4 (1) BauGB

TÖB § 4 (2) BauGB

Landesplanung

  Verbände § 59 LNatSchG

Nachbargemeinden

Dritte § 3 (1) BauGB

Dritte § 3 (2) BauGB

STELLUNGNAHME: BERÜCKSICHTIGUNG:ABWÄGUNGSVORSCHLAG:

Stellungnahme Dritter zu 1.

Zusätzliche Maßnahmen, außer einer ordnungsge-
mäßen Erschließung, die vorhanden ist, werden nicht 
für erforderlich gehalten.

Wird zur Kenntnis genommen.

Die Gemeinde unterstützt die Aussage, dass Investi-
tionen für mehr Tourismus in der Gemeinde Güster 
wichtig und richtig sind. Die Anordnung der festgesetz-
ten Ferienhäuser und des Wellnesszentrums ergeben 
sich aus den zur Verfügung stehenden Flächen aus der 
Topographie und aus den Erschließungsmöglichkeiten 
der Gesamtanlage.

Für den Betreiber einer solchen Anlage hält die Ge-
meinde den ausgewiesenen Wohnraum für ange-
messen. Nur zum Vergleich, diverse Landwirte im 
Umfeld haben ebenfalls einen angemessenen Wohn-
raum in gleicher Größenordnung oder größer.

Es gibt keinen Rechtsanspruch für einen widerrechtlich 
genutzten Zugang über privaten Grund.



vom 11. Juni 2014
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Kenntnisnahme. Bei den Bestandserfassungen zum B-Plan 
Nr. 12 A wurden diese Pflanzen nicht festgestellt. Im Bereich 
der Ausgleichsfläche werden dichte Gebüsche (z. B. für die 
Nachtigall) angepflanzt.

STELLUNGNAHME: BERÜCKSICHTIGUNG:ABWÄGUNGSVORSCHLAG:
Zu Dritter 2.

  Verbände § 59 LNatSchG

Nachbargemeinden

Gebiet:   "Flächennutzungsplan Teiländerungsbereich  4 - Campingplatz westlich und nördlich des Elbe-Lü beck Kanals"

Dritte § 3 (1) BauGB

Dritte § 3 (2) BauGBStellungnahme Dritter zu 2.

Zu 2.: Wird zur Kenntnis genommen. Öffentliche 
Verkehrsflächen dienen dem Verkehr. Die Straße "Am 
Prüßsee" hat durch Alterung und durch erheblichen 
Bauverkehr für Neubauten im Bereich der Wohn-
bebauung erhebliche Verschleißerscheinungen. Die 
Durchführung eines Beweissicherungsverfahren erfolgt 
in der Regel vor Durchführung einer Maßnahme. Die 
vorgebrachten Anregungen liegen nicht im Rege-
lungsbereich einer Flächennutzungsplanänderung bzw. 
von Bebauungsplänen.

Zu 3.: Wird zur Kenntnis genommen. Siehe 
vorangegangene Abwägung.

Zu 4.: Amphibien wandern in der Regel im frühen Frühjahr 
(ca. Anfang Februar bis Mitte März) vom Beginn der 
Abenddämmerung bis zum frühen Morgen zu den 
Laichgewässern. Zu dieser Jahres- und Tageszeit ist 
kein starker Fahrzeugverkehr zum oder vom 
Campingplatz zu erwarten. Die Abwanderung der 
Jungtiere im Frühsommer scheint ebenfalls nicht 
stärker gefährdet als bisher. Ggf. sollen Schilder 
aufgestellt werden, die auf die Amphibien hinweisen.

BEBAUUNGSPLAN NR. 12 A DER GEMEINDE GÜSTER

Eigentümer § 13 (2) BauGBTÖB § 13 (1) BauGB

ADRESSE: TÖB § 4 (1) BauGB

TÖB § 4 (2) BauGB

Landesplanung



vom 20. Juni 2014
Zu 1.:

Wird zur Kenntnis genommen.

Zu 2.:
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Öffentliche Verkehrsflächen dienen dem Verkehr. Die 
Straße "Am Prüßsee" hat durch Alterung und durch 
erheblichen Bauverkehr für Neubauten im Bereich der 
Wohnbebauung erhebliche Verschleißerscheinungen. 
Die Durchführung eines Beweissicherungsverfahren 
erfolgt in der Regel vor Durchführung einer Maßnahme.

STELLUNGNAHME: BERÜCKSICHTIGUNG:ABWÄGUNGSVORSCHLAG:

Gebiet:   "Flächennutzungsplan Teiländerungsbereich  4 - Campingplatz westlich und nördlich des Elbe-Lü beck Kanals"

Dritte § 3 (1) BauGB

Dritte § 3 (2) BauGB

Zu Dritter 3.

BEBAUUNGSPLAN NR. 12 A DER GEMEINDE GÜSTER

Eigentümer § 13 (2) BauGBTÖB § 13 (1) BauGB

ADRESSE: TÖB § 4 (1) BauGB

TÖB § 4 (2) BauGB

Landesplanung

Stellungnahme Dritter zu 3.   Verbände § 59 LNatSchG

Nachbargemeinden

Zu 4.: Amphibien wandern in der Regel im frühen 
Frühjahr (ca. Anfang Februar bis Mitte März) vom 
Beginn der Abenddämmerung bis zum frühen Morgen 
zu den Laichgewässern. Zu dieser Jahres- und 
Tageszeit ist kein starker Fahrzeugverkehr zum oder 
vom Campingplatz zu erwarten. Die Abwanderung der 
Jungtiere im Frühsommer scheint ebenfalls nicht 
stärker gefährdet als bisher. Ggf. sollen Schilder 
aufgestellt werden, die auf die Amphibien hinweisen.

Die vorgebrachten Anregungen liegen nicht im Regel-
ungsbereich einer Flächennutzungsplanänderung bzw. 
von Bebauungsplänen.

Wird zur Kenntnis genommen.
Siehe vorangegangene Abwägung.



Gemeinde Grambek und Hornbek
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Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche 
Räume des Landes Schleswig-Holstein - Außenstelle 
Lübeck 

STELLUNGNAHME:

BEBAUUNGSPLAN NR. 12 A DER GEMEINDE GÜSTER

Dritte § 3 (1) BauGBADRESSE: Landesplanung

Gebiet:   "Flächennutzungsplan Teiländerungsbereich  4 - Campingplatz westlich und nördlich des Elbe-Lü beck Kanals"

TÖB § 4 (1) BauGB

ABWÄGUNGSVORSCHLAG:

Dritte § 3 (2) BauGB

BERÜCKSICHTIGUNG:

Industrie- und Handelskammer zu Lübeck

  Verbände § 59 LNatSchG

Nachbargemeinden Eigentümer § 13 (2) BauGBTÖB § 13 (1) BauGB

TÖB § 4 (2) BauGB

Von nachfolgend aufgeführten berührten Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie 
Nachbargemeinden wurden Stellungnahmen 
abgegeben, jedoch keine Anregungen oder 
Bedenken vorgebracht:

Landwirtschaftskammer
Gebäudemanagement Schleswig-Holstein 

Handwerkskammer Lübeck

Landessportverband Schleswig-Holstein

Gemeinde Fitzen

Schleswig-Holstein Netz AG

Geschäftsstelle des Gewässer- und Landschafts-
verbandes Kreis Herzogtum Lauenburg
Eisenbahnbundesamt Außenstelle Hamburg/Schwerin
Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie


